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21. Juli 2006 
 
Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim 
Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und 
Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS) in der Bundesrepublik Deutschland 
Weiterleitung einer Vorlage des Innenministeriums 
 

 

Sehr geehrte Herren Vorsitzende, 

 

das Kabinett hat am 27. Juni 2006 beschlossen, dem o.g. Verwaltungsabkommen 

zuzustimmen. Darüber hinaus wurde das Innenministerium gebeten, den Innen- und 

Rechtsausschuss sowie den Finanzausschuss über das Verwaltungsabkommen zu 

 
 D
 w
 E

 

 

ienstgebäude Düsternbrooker Weg 64, 24105 Kiel | Telefon 0431 988 - 4100 | Telefax 0431 988 - 4106 | Arne.Wulff@fimi.landsh.de |  
ww.landesregierung.schleswig-holstein.de |  
-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente 
- 2 - 



 - 2 - 

unterrichten. Dieser Bitte kommt das Innenministerium mit dem anliegenden Schreiben 

vom 5. Juli 2006 nach, das ich Ihnen zu Ihrer Kenntnisnahme übersende. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

gez. 

Dr. Arne Wulff 
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 Minister

An den 
Vorsitzenden des Innen- und 
Rechtsausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Werner Kalinka, MdL 
Landeshaus 
 
24105 Kiel 
 
 
An den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Günter Neugebauer, MdL 
Landeshaus 
 
24105 Kiel 
 
 
über das 
Finanzministerium 
des Landes Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 64 
 
24105 Kiel 
 
 

5. Juli 2006 
 
Verwaltungsabkommen zum Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen 
digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS) 
 
Sehr geehrter Herr Kalinka, sehr geehrter Herr Neugebauer, 
 
ich möchte Sie davon unterrichten, dass das Kabinett mich am 27. Juni 2006 beauftragt 

hat, das Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim 

Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und 

Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 

zu unterzeichnen. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Bericht. 

E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Dr. Ralf Stegner 
 
 
Anlagen: Bericht und Verwaltungsabkommen 



Verwaltungsabkommen zum Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitli-
chen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 

hier: Bericht an den Innen- und Rechts- sowie den Finanzausschuss 

 
Der Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wird 

nach einer Migrationsphase in den nächsten Jahren das veraltete Funksystem in der 

Bundesrepublik Deutschland ablösen.  

Das gegenwärtige Funksystem der BOS beruht auf der technisch überholten analo-

gen Funktechnik, die nicht mehr weiterentwickelt wird und die wichtige operativ-

taktische Anforderungen an eine moderne BOS-Kommunikation – wie Abhörsicher-

heit, Übertragung von Daten zusätzlich zur Sprachübertragung, bundesweite Kom-

munikation, einsatzbezogene dynamische Gruppenbildung, direkte Einzelverbindun-

gen mit anderen Funkteilnehmern oder Teilnehmern in öffentlichen Telefonnetzen – 

nicht erfüllt. 

Bund und Länder beabsichtigen daher, ein bundesweit einheitliches digitales Sprech- 

und Datenfunksystems für alle BOS zu errichten und zu betreiben. Die Erfahrungen 

bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus und von Großschadenslagen 

und den daraus resultierenden gestiegenen Anforderungen an die Sicherheitsbehör-

den – insbesondere auch im Hinblick auf deren Kommunikationssysteme – verdeutli-

chen den Stellenwert des Digitalfunks für die BOS. 

Der Bundeskanzler und die Regierungschefs der Länder haben am 26. Juni 2003 

beschlossen, die Voraussetzungen für die schrittweise Einführung des bundesein-

heitlichen Digitalfunks zu schaffen und den Analogfunk nach einer Migrationsphase 

abzulösen. Der Bundesinnenminister und die Innenminister und -senatoren der Län-

der haben zu diesem gemeinsamen Zweck am 24. März 2004 die „Vereinbarung zur 

Regelung der Zusammenarbeit beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitli-

chen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen 

in der Bundesrepublik Deutschland (Dachvereinbarung)“ geschlossen.  

Das Verwaltungsabkommen regelt die Fortsetzung und Ausgestaltung der Koopera-

tion von Bund und Ländern. Hier ist besonders auf die Mitwirkung der Länder im 

Verwaltungsrat der geplanten Bundesanstalt für den Digitalfunk hinzuweisen und die 
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laufende Einbindung in den Abstimmungsprozess mit dem Betreiber während der 

Planung.  

Nachdem das Gesetzgebungsverfahren zur Errichtung einer Bundesanstalt für den 

Digitalfunk der BOS im letzten Jahr wegen des Diskontinuitätsgrundsatzes nicht ab-

geschlossen werden konnte, hat der Bund nach Abstimmung mit den Ländern einen 

neuen Gesetzentwurf vorgelegt. In der Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf hat 

sich der Bundesrat für einzelne Änderungen und insbesondere für eine transparente 

Darstellung der Folgekosten ausgesprochen. Einem Änderungsantrag des Bundesra-

tes ist entsprochen worden (Aufnahme eines ausdrücklichen Verbots der Kreditauf-

nahme durch die Bundesanstalt). Das Bundeskabinett und der Bundestag haben den 

Gesetzentwurf mit dieser Änderung beschlossen und erneut dem Bundesrat zugelei-

tet. Die übrigen Änderungsanträge bezogen sich größtenteils auf Regelungen, die 

Gegenstand des Verwaltungsabkommens sind.  

 

In der Bundesanstalt sollen die Interessen der Digitalfunknutzer organisatorisch ge-

bündelt und neben den Aufgaben für den Bund auch die entsprechenden Aufgaben 

für die Länder nach Maßgabe des Verwaltungsabkommens wahrgenommen werden. 

Insbesondere fungiert die Bundesanstalt als Sachwalterin des Zweckvermögens, das 

im öffentlichen Sicherheitsinteresse von Bund und Ländern gemeinsam gebildet wird. 

Alle haushaltswirksamen Maßnahmen aus dem Verwaltungsabkommen stehen unter 

Haushaltsvorbehalt. 

 

Der Bund und alle Länder haben am 11. Mai dieses Jahres das Verwaltungsabkom-

men paraphiert und dabei darauf hingewiesen, dass vor der Unterzeichnung alle we-

sentlichen Rahmenbedingungen gegeben sein sollten, insbesondere Kostentranspa-

renz und der Betreibervertrag mit der DB Telematik in abgestimmter Form vorliegen 

sollten.  

Es ist geplant, dass die Innenminister von Bund und Ländern das Abkommen im 

Herbst 2006 unterzeichnen. 

 

Planung, Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und 

Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

bedeuten nicht nur einen Technologiewechsel. Die Umstellung von Analogfunk auf 
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Digitalfunk bringt tief greifende Veränderungen in technischer und organisatorischer 

Hinsicht mit sich.  

Der Aufbau des Digitalfunksystems lässt sich nur in Zusammenarbeit von Bund und 

Ländern realisieren. Im Gegensatz zu den jetzigen analogen Funknetzen, die jeder 

Nutzer für sich betreibt, wird für den Digitalfunk ein bundesweit einheitliches Netz 

aufgebaut und betrieben, das alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauf-

gaben nutzen werden.  

 

In Schleswig-Holstein soll der Digitalfunk in den Jahren 2007 und 2008 eingeführt 

werden, d. h., es wird ein Digitalfunknetz errichtet werden, in dem flächendeckend 

Fahrzeugfunkversorgung und in Siedlungsgebieten Handsprechfunkversorgung si-

chergestellt wird.  

Entsprechend soll der Netzaufbau vorangetrieben werden. Außerdem müssen End-

geräte beschafft werden, und zwar nicht nur für die Landespolizei, sondern auch von 

den Kreisen, Städten und Gemeinden. 

Ein enger Zusammenhang besteht auch zum Aufbau neuer Regionalleitstellen für die 

Landespolizei und die kooperationsbereiten Kommunen. Die Leitstellen müssen bei 

Einführung des Digitalfunks errichtet sein, damit sie angebunden werden können.  

 

Für den Digitalfunk und die Errichtung von Einsatzleitstellen sind 2007 und 2008 im 

Einzelplan 04 Ausgaben von etwa 55,0 Mio. € und im Einzelplan 12  von rd. 5,1 Mio. 

€ veranschlagt (davon ca. 53,3 Mio. € Investitionen). Die mittelfristige Finanzplanung 

(ab 2009) sieht weitere Ausgaben i.H.v. rd. 29,1 Mio. € vor, von denen der größte 

Teil (rd. 20,6 Mio. €) auf die Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Regionalleit-

stellen und den Digitalfunk entfällt. Die Kosten sind auf Basis einer bundesweit ein-

heitlichen Grobkalkulation ermittelt worden. Für den Haushalt 2007/2008 und die mit-

telfristige Finanzplanung sind dem entsprechend hinreichende Haushaltsmittel für die 

Einführung des Digitalfunks und die Umsetzung des Leitstellenkonzepts eingeplant. 

Geprüft wird noch, inwieweit die Kommunen an den Betriebskosten für das Digital-

funknetz beteiligt werden. 

 

Das Verwaltungsabkommen ist so ausgestaltet, dass die Anteile der Länder und des 

Bundes am Gesamtnetz verursachergerecht berücksichtigt werden.  
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Bei bundesweitem Wirkbetrieb werden nach derzeitiger Kalkulation bis zu 10 Mio. € 

jährlich für Personal- und Sachkosten der Bundesanstalt erwartet. Davon trägt der 

Bund 30 Prozent. Der Königsteiner Schlüssel ist nach dem Verwaltungsabkommen 

maßgebend für die Verteilung der Kosten auf die Länder. Das bedeutet für Schles-

wig-Holstein Kosten von rd. 230.000 € jährlich (3,26526 % des auf die Länder entfal-

lenden Anteils nach dem Königsteiner Schlüssel für 2006).  

 

Für die Systemtechnik soll demnächst der Zuschlag erteilt werden. Die Länder sind 

über das Vergabegremium und den Lenkungsausschuss der Innenstaatssekretäre 

an der Entscheidung über die Systemtechnik beteiligt. Ähnliches hat der Bund für 

den Betreibervertrag angekündigt.  

Über diesen Vertrag wird mit der DB Telematik zur Zeit noch verhandelt.  

Eine Auswertung der Preisgestaltung in diesen Vertragswerken ist daher noch nicht 

möglich.  

 

Das Zustandekommen des Verwaltungsabkommens ist unabhängig vom Ergebnis 

der Verhandlungen über den Betreibervertrag erforderlich.  

Erst mit Funktionsfähigkeit der Bundesanstalt kann die öffentliche Hand als Auftrag-

geberin gegenüber Auftragnehmern aus der Privatwirtschaft tätig werden. Es würde 

zu einer erheblichen Zeitverzögerung und zu einer Steigerung der Kosten führen, 

wenn mit der Errichtung der Bundesanstalt und dem Beitritt zum Verwaltungsab-

kommen gewartet würde, bis der Betreibervertrag abgeschlossen worden ist.  

Auch im Hinblick auf die Kostentransparenz ist es nicht notwendig, den Abschluss 

des Betreibervertrags abzuwarten. Ohne die Zustimmung der betroffenen Länder 

kann die Bundesanstalt keine Verträge zu deren Lasten abschließen. Außerdem ist 

auf den Haushaltsvorbehalt hinzuweisen. Ohne einen zeitnahen Abschluss des Ver-

waltungsabkommens und die Errichtung der Bundesanstalt für den Digitalfunk BOS 

entstehen Verzögerungen bei Planung und Aufbau des Digitalfunknetzes. Wegen der 

Abgängigkeit der veralteten analogen Funk- und Leitstellentechnik ist eine schnelle 

Einführung des Digitalfunks in Schleswig-Holstein dringend erforderlich.  
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Verwaltungsabkommen  

über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern 

beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen 
Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 

in der Bundesrepublik Deutschland 

 

 

Die Bundesrepublik Deutschland, 

vertreten durch das Bundesministerium des Innern, 

– nachstehend „Bund“ genannt – 

 

und 

 

das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 
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das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein, 

der Freistaat Thüringen 

– nachstehend „Länder“ genannt – 

 

– Bund und Länder nachstehend „Gebietskörperschaften“ genannt – 

 

schließen das nachstehende Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen 
Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland: 
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Präambel 

Dieses Abkommen dient der Ausgestaltung der Zusammenarbeit von Bund und Ländern 
bei dem Aufbau und Betrieb des bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Daten-
funksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in 
der Bundesrepublik Deutschland (Digitalfunk BOS). Bund und Länder wirken dabei 
gleichberechtigt und partnerschaftlich zusammen. 
 
Zur Wahrnehmung der gemeinsamen öffentlichen Sicherheitsinteressen von Bund und 
Ländern wird nach Maßgabe des Gesetzes über die Errichtung einer Bundesanstalt für 
den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS-
Gesetz – BDBOSG) eine Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organi-
sationen mit Sicherheitsaufgaben (Bundesanstalt) errichtet. Sie nimmt die Interessen 
von Bund und Ländern gebündelt wahr. Insbesondere fungiert die Bundesanstalt als 
Sachwalterin des Zweckvermögens, das im Zuge des Netzaufbaus im öffentlichen Si-
cherheitsinteresse von Bund und Ländern gebildet wird. 
 
Dieses Abkommen dient der Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern zum Aufbau und Betrieb des Digitalfunk BOS. Dazu hatten der 
Bundeskanzler und die Regierungschefs der Länder am 26. Juni 2003 beschlossen, die 
Voraussetzungen für die schrittweise Einführung des bundeseinheitlichen Digitalfunks 
zu schaffen und den Analogfunk nach einer Migrationsphase abzulösen. Das Bundes-
ministerium des Innern sowie die Innenminister und -senatoren der Länder hatten ferner 
zu diesem gemeinsamen Zweck am 24. März 2004 die „Vereinbarung zur Regelung der 
Zusammenarbeit beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen 
Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland“ (Dachvereinbarung) geschlossen. 
Über diese Abkommen nach § 7 BDBOSG werden die Beteiligungs- und Mitwirkungs-
rechte der Länder an der Bundesanstalt für den Digitalfunk der BOS sichergestellt. Die 
detaillierte Beschreibung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern wird von 
diesen gemeinsam entwickelt und fortgeschrieben. 
 
Soweit sich die Bundesanstalt der Hilfe von Unternehmen bedient (§ 2 Abs. 2), an de-
nen Gebietskörperschaften unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt sind, wer-
den die betreffenden Gebietskörperschaften darauf hinwirken, dass aus gesellschaftli-



 - 4 - 
 

chen Veränderungen der Unternehmen, insbesondere Veränderungen der Beteiligungs-
verhältnisse, anderen Gebietskörperschaften keine Nachteile entstehen. 
 
Am 11. Mai 2006 hat der Lenkungsausschuss der Staatssekretäre und Staatsräte von 
Bund und Ländern im Projekt Digitalfunk BOS den Entwurf dieses Abkommens billi-
gend zur Kenntnis genommen und einstimmig die verbindliche Unterzeichnung dieses 
Abkommens durch den Bund und alle Länder bis zum 31. Dezember 2006 zum gemein-
samen Ziel erklärt. 
 

1. Abschnitt: Allgemeines 

§ 1 
Ziel des Abkommens 

Ziel des Abkommens ist es, einen gemeinsamen rechtlichen Rahmen des Bundes und 
der Länder für den Aufbau und Betrieb des Digitalfunk BOS zu schaffen, das dem Bund 
und den Ländern für die BOS nach Maßgabe dieses Abkommens bis spätestens 
31. Dezember 2010 als Gesamtnetz zur Verfügung steht. Bund und Länder stellen si-
cher, dass die erforderlichen Voraussetzungen hierfür rechtzeitig geschaffen werden. 
Der Aufbau und Betrieb des Digitalfunk BOS erfolgt in der Verantwortung der Bundes-
anstalt. Die Mitwirkung der Länder erfolgt entsprechend ihren Verantwortlichkeiten 
insbesondere durch die Regelung in § 6. Soweit in diesem Abkommen Befugnisse oder 
Pflichten der Bundesanstalt oder ihrer Organe vereinbart werden, verpflichten sich die 
Vertragsparteien, entsprechende Bestimmungen in die Satzung aufzunehmen. 

2. Abschnitt: Netzaufbau und Netzbetrieb 

§ 2 
Aufbau und Betrieb des Digitalfunk BOS  

(1) Die Bundesanstalt hat nach § 2 Abs. 1 BDBOSG die Aufgabe, für den Bund im 
öffentlichen Interesse den Digitalfunk BOS aufzubauen, zu betreiben und seine 
Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Mit Unterzeichnung dieses Abkommens 
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betrauen die Länder die Bundesanstalt für ihr jeweiliges Gebiet in entsprechender 
Weise mit den Aufgaben nach Satz 1 ausschließlich. 

(2) Soweit sich die Bundesanstalt der Hilfe Dritter bedient, müssen diese die von Bund 
und Ländern einvernehmlich definierten Sicherheitsanforderungen erfüllen. Mit 
Unterzeichnung dieses Abkommens stimmen die Länder für ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich der Betrauung dieser Unternehmen durch die Bundesanstalt zu. 

(3) Die Bundesanstalt übernimmt den vom Bund abzuschließenden „Rahmenvertrag 
über die Lieferung von Systemtechnik und sonstige Leistungen bezüglich eines di-
gitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland“ (Systemlieferver-
trag) und den „Rahmenvertrag über den Betrieb eines bundesweit einheitlichen di-
gitalen Sprech- und Datenfunksystems zur Nutzung durch alle Behörden und Or-
ganisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland“ 
(Betreibervertrag) und schließt im erforderlichen Umfang weitere Verträge ab. Die 
Bundesanstalt ist gemeinsame Vergabestelle des Bundes und der beigetretenen 
Länder für den Digitalfunk BOS. 

(4) Die Grundlage für die technische Realisierung des Digitalfunk BOS ergibt sich aus 
den gemeinsamen Vorabstimmungen zwischen Bund und Ländern, aus der „Ver-
dingungsunterlage über die Lieferung von Systemtechnik und sonstige Leistungen 
bezüglich eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organi-
sationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 
1. August 2005, der „Leistungsbeschreibung für die Planung, den Aufbau und den 
Betrieb bezüglich eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutsch-
land“ mit Stand vom 10. November 2005 sowie der vorläufigen Einführungspla-
nung („Roll-out-Planung“) mit Stand vom 25. Juli 2005 (Anlage zu diesem Ab-
kommen). Der Verwaltungsrat soll in seiner konstituierenden Sitzung die Einfüh-
rungsplanung für verbindlich erklären. 

(5) Über den Zeitpunkt des Aufbaus des Digitalfunk BOS in einem Land entscheidet 
dieses im Rahmen der Einführungsplanung im Benehmen mit dem Bund und im 
Einvernehmen mit der Bundesanstalt. Sollte der Bund oder ein Land aus besonde-
ren Gründen beabsichtigen, bereits vor oder erst nach dem in der Einführungspla-
nung bestimmten Zeitpunkt einen Netzabschnitt oder einen sonstigen Teil des Di-
gitalfunk BOS durch die Bundesanstalt aufbauen zu lassen, so trägt der jeweilige 
Veranlasser die Mehrkosten der Bundesanstalt und der beteiligten Gebietskörper-
schaften. 
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(6) Soweit der Aufbau des Digitalfunk BOS in einem Land zeitlich von der Einfüh-
rungsplanung abweicht, legt die Bundesanstalt einen neuen frühestmöglichen Ter-
min für den Aufbau in diesem Land im Einvernehmen mit diesem und dem Bund 
fest. Eine solche Festlegung soll Auswirkungen auf den Aufbau des Digitalfunk 
BOS in anderen Ländern vermeiden. 

§ 3 
Beistellungen 

Bund und Länder sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, Nutzungsrechte für Infrastruk-
tur (Standorte für Basisstationen (BS-Standorte) und Übertragungsstrecken zur Anbin-
dung beigestellter BS-Standorte), die für den Betrieb des Digitalfunk BOS insbesondere 
unter Beachtung der Sicherheitsanforderungen geeignet sind, unmittelbar dem Betreiber 
nach Maßgabe des Betreibervertrags aufgrund gesondert abzuschließender Nutzungs-
verträge beizustellen (§ 9 Abs. 4). Unbeschadet bleibt die Möglichkeit von Bund und 
Ländern weitere Infrastruktur anzubieten. 

§ 4 
Nutzungsrechte, Nutzungsentgelte 

(1) Der Bund und diejenigen Länder, die dieses Abkommen unterzeichnet haben, sind 
zur Nutzung aller jeweils durch die Bundesanstalt als funktionsbereit bestätigten 
Teile des Digitalfunk BOS befugt. Hierfür werden wechselseitig weder Kosten er-
stattet noch Entgelte erhoben. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 soll die Bundesanstalt vom Bund oder von dem 
betreffenden Land ein angemessenes Entgelt für die Nutzung verlangen, solange 
die Bundesanstalt einen Netzabschnitt im jeweiligen Land aus Gründen, welche 
der Bund oder das Land zu vertreten hat, ausschließlich für die andere betroffene 
Gebietskörperschaft aufbaut und betreibt. Die Einnahmen nach Satz 1 mindern die 
von dieser Gebietskörperschaft zu leistenden Finanzierungsbeiträge. 

(3) Das Entgelt nach Absatz 2 ist nach dem Finanzierungsaufwand für den im jeweili-
gen Land gelegenen Teil des Netzes nach § 2 Abs. 5 sowie nach dem Umfang der 
Nutzung dieses Teils durch die nutzenden BOS in dem betreffenden Land zu be-
messen. 

(4) Bund und Länder stellen sicher, dass der Digitalfunk BOS ausschließlich für die 
jeweiligen Aufgaben der BOS genutzt wird. 
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3. Abschnitt: Organisation und Beteiligung der Länder 

§ 5 
Leitung der Bundesanstalt 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident sowie die Vizepräsidentin oder der Vizepräsi-
dent der Bundesanstalt werden vom Bundesministerium des Innern im Benehmen 
mit den Ländern bestellt. Die Länder haben das Vorschlagsrecht für die Vizepräsi-
dentin oder den Vizepräsidenten. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident führt die Geschäfte der Bundesanstalt und unter-
liegt hierbei der Überwachung des Verwaltungsrats. Sie oder er vollzieht die Be-
schlüsse des Verwaltungsrats und setzt die vertraglichen Ansprüche der Bundesan-
stalt über den Aufbau und Betrieb des Digitalfunk BOS gegen den Betreiber und 
sonstige Dritte durch. 

§ 6 
Verwaltungsrat 

(1) Der Bund und jedes Land erhalten jeweils einen Sitz im Verwaltungsrat. Jedes 
Land benennt dem Bundesministerium des Innern ein Mitglied des Verwaltungs-
rats und ein stellvertretendes Mitglied. Die Länder sollen als Mitglieder Staatssek-
retärinnen oder Staatssekretäre bzw. Staatsrätinnen oder Staatsräte des Innern be-
nennen. Das Bundesministerium des Innern bestellt die Mitglieder und die stellver-
tretenden Mitglieder. 

(2) Solange ein Land dieses Abkommen noch nicht unterzeichnet hat, hat das von ihm 
benannte Mitglied oder das von ihm benannte stellvertretende Mitglied bei den Sit-
zungen des Verwaltungsrats Gaststatus. Mitglieder mit Gaststatus haben beratende 
Funktion. Sie haben kein Antrags- und kein Stimmrecht. Soweit nicht in der Ge-
schäftsordnung anders bestimmt, haben sie Rederecht in den Sitzungen des Ver-
waltungsrats. 

(3) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung. Er ist befugt, von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten Auskünfte über die Führung der Geschäfte zu verlan-
gen. Ihm obliegt die Entscheidung über die grundsätzlichen Angelegenheiten der 
Bundesanstalt. Insbesondere steht dem Verwaltungsrat ein Entscheidungsrecht in 
folgenden Fällen zu: 

a) Wirtschaftsplan und seine Änderungen; 
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b) die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Präsidentin oder 
des Präsidenten; 

c) Änderungen der Satzung oder ihr Neuerlass; 

d) Entscheidungen, die erhebliche Auswirkungen auf den bundesweit einheitli-
chen Digitalfunk BOS oder erhebliche Teile hiervon haben können; erhebli-
che Auswirkungen liegen insbesondere dann vor, wenn sie den Digitalfunk 
BOS in mindestens zwei Ländern betreffen; 

e) Berichterstattung der Präsidentin oder des Präsidenten über Anordnungen und 
Maßnahmen nach § 15 BDBOSG; 

f) Gründung von und Beteiligung an Unternehmen gemäß § 65 der Bundeshaus-
haltsordnung; 

g) Einleitung von Rechtsstreitigkeiten mit grundsätzlicher Bedeutung; 

h) für den Aufbau und Betrieb des Digitalfunk BOS wesentliche Verträge bzw. 
deren Änderungen oder Kündigungen; 

i) Entscheidungen, die sich der Verwaltungsrat vorbehalten hat. 

Die Einzelheiten regeln die Satzung der Bundesanstalt und die Geschäftsordnung 
des Verwaltungsrats. 

(4) Der Verwaltungsrat ist als besonderes Beschlussorgan nach § 109 Abs. 3 Satz 2 
der Bundeshaushaltsordnung für die Entlastung der Präsidentin oder des Präsiden-
ten zuständig. 

(5) Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben folgende Stimmen: Der Bund hat 30 
Stimmen. Die Anzahl der Stimmen eines Landes berechnet sich aus dem Anteil des 
Landes, der sich nach dem Königsteiner Schlüssel (§ 15 Abs. 3) im Verhältnis zu 
allen anderen Ländern, einschließlich der Länder, die das Verwaltungsabkommen 
noch nicht unterzeichnet haben, ergibt, multipliziert mit 0,7 und kaufmännisch auf 
eine ganze Zahl gerundet. Jedes Land hat mindestens eine Stimme im Verwal-
tungsrat. Die Präsidentin oder der Präsident stellt die Stimmen der Länder sowie 
die Gesamtzahl der Stimmen zu Beginn des Geschäftsjahres und bei Beitritt eines 
Landes zum Verwaltungsabkommen fest. 

(6) Soweit durch Beschluss des Verwaltungsrats nach § 15 Abs. 5 die Kostenanteile 
einzelner oder aller Länder geändert werden, muss die Aufteilung der Stimmen der 
betreffenden Länder entsprechend der veränderten Kostentragungslast angepasst 
werden. Jedes Land erhält so viele Stimmen, wie es seinem Anteil an der Kosten-
tragung durch Allgemeine Finanzierungsbeiträge nach § 15 entspricht. 
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(7) Soweit nichts anderes bestimmt ist, kommen Beschlüsse des Verwaltungsrats mit 
der Mehrheit seiner Stimmen und mit der Zustimmung von mindestens sechs Mit-
gliedern des Verwaltungsrates sowie in den folgenden Fällen nur einschließlich der 
Zustimmung des den Bund vertretenden Mitgliedes des Verwaltungsrates zustan-
de: 

a) Beschlüsse nach Absatz 3 Satz 4 lit. a, b und f; 

b) Beschlüsse nach Absatz 3 Satz 4 lit. d, wenn diese Auswirkungen auf die vom 
Bund nach § 13 Abs. 1 zu finanzierenden Teile des Digitalfunk BOS oder er-
hebliche Auswirkungen auf den bundesweit einheitlichen Digitalfunk BOS 
oder erhebliche Teile hiervon haben können; 

Beschlüsse nach Absatz 3 Satz 4 lit. c bedürfen einer Mehrheit von mindestens drei 
Vierteln der Stimmen. Beschlüsse des Verwaltungsrats, die den Einsatz von Haus-
haltsmitteln des Bundes oder der Länder über die Veranschlagungen im Wirt-
schaftsplan oder in der mittelfristigen Planung (§ 10 Abs. 1 BDBOSG) hinaus er-
forderlich machen, sind einstimmig zu treffen. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats 
kann seine Stimmen nur einheitlich abgeben. Die Einzelheiten zur Beschlussfähig-
keit und zur Beschlussfassung regelt die Satzung der Bundesanstalt. 

(8) Jedes Mitglied des Verwaltungsrats, die Präsidentin oder der Präsident kann unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass sich der Verwaltungsrat mit 
einer Angelegenheit der Bundesanstalt befasst. 

(9) Der Verwaltungsrat ist vor Abschluss eines internationalen Abkommens durch das 
Bundesministerium des Innern zu beteiligen, mit dem ausländischen Staaten die 
Mitnutzung des Digitalfunk BOS gestattet wird. 

§ 7 
Grundsätze der Zusammenarbeit von Bund und Ländern 

(1) Das Bundesministerium des Innern setzt sich vor aufsichtlichen Maßnahmen mit 
den Innenministern und -senatoren der Länder ins Benehmen, soweit nicht der Eil-
bedarf entgegensteht. Jedes Land kann durch seine Innenministerin oder seinen In-
nenminister bzw. durch seine Innensenatorin oder seinen Innensenator aufsichtli-
che Maßnahmen beantragen. Das Bundesministerium des Innern berücksichtigt bei 
der Ausübung der Fachaufsicht über die Bundesanstalt die Beschlüsse des Verwal-
tungsrats, soweit dem Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. 

(2) Das Bundesministerium des Innern und die Innenminister und -senatoren der Län-
der werden sich wechselseitig sowie nach deren Errichtung auch die Bundesanstalt 
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unverzüglich über Entwicklungen, die für die Zielerreichung von Bedeutung sind, 
unterrichten. Die Zusammenarbeit erfolgt über den Verwaltungsrat der Bundesan-
stalt. 

(3) Unabhängig hiervon wird das Bundesministerium des Innern die Ständige Konfe-
renz der Innenminister und -senatoren der Länder in regelmäßigen Abständen, 
mindestens halbjährlich, über den Fortgang beim Aufbau und Betrieb des Digital-
funk BOS unterrichten. Dies gilt entsprechend für den beabsichtigten Abschluss in-
ternationaler Abkommen im Zusammenhang mit dem Digitalfunk BOS. 

(4) Bund und Länder unterstützen die Tätigkeit der Bundesanstalt durch die Abord-
nung von geeignetem Personal. Die Abordnungsdauer soll jeweils mindestens ein 
Jahr betragen. Die hierdurch der Bundesanstalt entstehenden Kosten gehören zu 
den Kosten der Bundesanstalt nach § 15 Abs. 1 Nr. 1. 

(5) Die erforderlichen Prozessmodelle für die Errichtungs- und Betriebsphase werden 
gemeinsam von Bund und Ländern entwickelt und fortgeschrieben. Bund und Län-
der stellen deren Umsetzung sicher. 

(6) Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Digitalfunk BOS und zum effektiven 
Vollzug von Anordnungen und Maßnahmen der Präsidentin oder des Präsidenten 
der Bundesanstalt zur Abwehr von Gefahren für den Digitalfunk BOS nach § 15 
BDBOSG kann es im Einzelfall notwendig sein, dass die Polizei- und Ordnungs-
behörden von Bund und Ländern vor Ort tätig werden. Insofern sichern die Länder 
und der Bund zu, die etwaig notwendige Amts- und Vollzugshilfe zu leisten. Der 
generelle Rahmen für etwaige Amts- und Vollzugshilfeersuchen wird zwischen der 
Bundesanstalt und den beteiligten Gebietskörperschaften jeweils schriftlich festge-
legt. 

4. Abschnitt: Einzelabruf und Einzelvertrag 

§ 8 
Allgemeine Grundsätze 

(1) Berechtigt zum Abschluss von Einzelverträgen im Rahmen der von der Bundesan-
stalt geschlossenen Verträge mit dem Betreiber oder sonstigen Dritten ist die Bun-
desanstalt. Ein Land, mehrere Länder, der Bund oder der Bund und ein oder meh-
rere Länder gemeinsam (beteiligte Gebietskörperschaften) können mit der Bundes-
anstalt in einer spezifischen Festlegung (Einzelabruf) regeln, dass die Bundesan-
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stalt einen Einzelvertrag abschließt. Der Bund und die Länder benennen gegenüber 
der Bundesanstalt jeweils eine Stelle als Ansprechpartner. 

(2) Der Einzelabruf enthält insbesondere Bestimmungen über den Inhalt des Einzel-
vertrags, über die Mitwirkungsrechte und -pflichten der beteiligten Gebietskörper-
schaften und über die zeitliche Umsetzung. 

(3) Die beteiligten Gebietskörperschaften stimmen mit der Bundesanstalt ab, welche 
Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Realisierung des Ein-
zelabrufs nach Absatz 2 voraussichtlich in Anspruch genommen werden. Maßgeb-
lich sind insoweit die von der Bundesanstalt geschlossenen Verträge mit dem 
Betreiber oder sonstigen Dritten. 

(4) Der abgestimmte Einzelabruf wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten der 
Bundesanstalt und durch die beteiligten Gebietskörperschaften für verbindlich er-
klärt und unterzeichnet. Hierdurch verpflichten sich die beteiligten Gebietskörper-
schaften gegenüber der Bundesanstalt, die notwendigen Haushaltsmittel bereitzu-
stellen. Die beteiligten Gebietskörperschaften weisen vor Abschluss des Einzelver-
trags nach, dass sie jeweils die entsprechende Haushaltsvorsorge getroffen haben. 

(5) Der Einzelabruf ist Grundlage für die Abstimmung der Bundesanstalt mit dem 
Betreiber oder sonstigen Dritten über den Abschluss von Einzelverträgen im Rah-
men der geschlossenen Verträge. Die Bundesanstalt bindet die beteiligten Gebiets-
körperschaften laufend in den Abstimmungsprozesses mit dem Ziel der Einigung 
ein. Sie legt den beteiligten Gebietskörperschaften das Abstimmungsergebnis vor. 
Soweit nicht eine beteiligte Gebietskörperschaft dem Abstimmungsergebnis binnen 
einer Frist von zwei Wochen nach Zugang gegenüber der Bundesanstalt schriftlich 
widerspricht, gilt dieses als genehmigt (unterschriftsreifer Einzelvertrag). Der Wi-
derspruch soll eine Begründung enthalten. 

(6) Soweit die Abstimmung mit dem Betreiber oder dem Dritten zu einem unter-
schriftsreifen Einzelvertrag führt und den abgestimmten Bedarf an Haushaltsmit-
teln nicht überschreitet, soll die Bundesanstalt den Einzelvertrag abschließen. So-
weit der abgestimmte Bedarf an Haushaltsmitteln nach Absatz 3 überschritten 
wird, darf die Bundesanstalt den Einzelvertrag erst abschließen, nachdem sich die 
beteiligten Gebietskörperschaften verpflichtet haben, auch den zusätzlichen Bedarf 
an Haushaltsmitteln zu tragen. 

(7) Soweit eine der beteiligten Gebietskörperschaften dem Abstimmungsergebnis 
fristgerecht widersprochen hat, muss vor Abschluss des Einzelvertrags eine Eini-
gung zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften und der Bundesanstalt erzielt 
werden. Sofern erforderlich, ist der Einzelabruf und der Bedarf an Haushaltsmitteln 
anzupassen. Absätze 2 bis 6 gelten entsprechend. 
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(8) Kommt der Abschluss des Einzelvertrags aus Gründen, die von einer beteiligten 
Gebietskörperschaft zu vertreten sind, nicht zustande, haftet diese für alle Aufwen-
dungen der Bundesanstalt, die durch den Einzelabruf hervorgerufen worden sind 
einschließlich etwaiger Aufwendungserstattungsansprüche des Betreibers oder ei-
nes sonstigen Dritten sowie für alle etwaigen Mehrkosten der Bundesanstalt und 
der beteiligten Gebietskörperschaften einschließlich von Mehrkosten entsprechend 
§ 2 Abs. 5. Hinsichtlich der zeitlichen Folgen gilt § 2 Abs. 6 entsprechend. 

(9) Solange eine ausreichende Haushaltsvorsorge nicht nachgewiesen ist und die Auf-
bringung der notwendigen Mittel nicht anderweitig gesichert ist, darf die Bundes-
anstalt keine Einzelverträge abschließen. 

(10) Wenn ein Einzelvertrag erhebliche Auswirkungen auf den bundesweit einheitli-
chen Digitalfunk BOS oder erhebliche Teile hiervon haben kann, ist dieser vor Ab-
schluss nach § 6 Abs. 3 Satz 3 lit. d dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorzu-
legen. Erhebliche Auswirkungen liegen insbesondere dann vor, wenn sie den Digi-
talfunk BOS in mindestens zwei Ländern betreffen. 

(11) Die vorstehenden Grundsätze gelten sinngemäß für den Abschluss von Einzelver-
trägen zur nachträglichen Änderung des Digitalfunk BOS. 

§ 9 
Ergänzende Vorschriften für den Einzelabruf von Netzabschnitten 

(1) Für den Einzelabruf von Netzabschnitten gelten zusätzlich zu § 8 die nachfolgen-
den Bestimmungen. 

(2) Der Bund und das Land können im Rahmen des Einzelabrufs nach § 8 Abs. 2 je-
weils eine Liste mit solchen Standorten und gegebenenfalls deren Anbindungen 
(Übertragungsstrecken) vorlegen, die von dem Betreiber verwendet werden können 
(verbindliche Beistellungsliste). Die verbindliche Beistellungsliste enthält Standor-
te und Übertragungsstrecken, welche der Bund oder das Land nach § 3 ertüchtigt 
und unentgeltlich beizustellen bereit ist. Der Bund und das Land können im Rah-
men des Einzelabrufs nach § 8 Abs. 2 ferner jeweils eine Liste mit solchen Stand-
orten und gegebenenfalls deren Anbindungen (Übertragungsstrecken) vorlegen, die 
von dem Betreiber verwendet werden können, ohne dass diese vom Bund oder 
Land ertüchtigt und unentgeltlich bereit gestellt werden sollen (Akquiseliste). Der 
Bund und das Land stimmen sich darüber ab, wie der Bund durch die Beistellung 
und den Nachweis von BS-Standorten die Bundesbasisstationszahl (BBZ) gemäß 
§ 12 Abs. 2 im abzurufenden Netzabschnitt unter Berücksichtigung gegebenenfalls 
weiterer Netzabschnitte des Landes erfüllen kann. Der Bund kann dabei bis zur Er-
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füllung der BBZ nach § 12 Abs. 2 im Land Standorte mit Vorrang einbringen. Die 
Listen werden in den Einzelabruf nach § 8 Abs. 2 aufgenommen und nach § 8 
Abs. 4 für verbindlich erklärt. 

(3) Im Rahmen der Abstimmung nach § 8 Abs. 3 über die notwendigen Haushaltsmit-
tel legt der Bund fest, wie viele BS-Standorte er für Kostenverteilungszwecke in 
dem Netzabschnitt übernimmt. Er holt hierzu die Stellungnahme des betroffenen 
Landes ein. Der Bund muss in den Netzabschnitten eines Landesgebiets insgesamt 
BS-Standorte in Höhe der BBZ nach § 12 Abs. 2 übernehmen. Die Anzahl der vom 
Bund zu finanzierenden BS-Standorte im Netzabschnitt wird nach § 8 Abs. 4 für 
verbindlich erklärt. Das Land übernimmt die restliche Anzahl an BS-Standorten im 
Netzabschnitt. 

(4) Bis der Einzelvertrag unterschriftsreif vorliegt (§ 8 Abs. 5), können das Land und 
der Bund Nutzungsverträge über Standorte und Übertragungsstrecken aus den Lis-
ten nach Absatz (2) mit dem Betreiber verhandeln und aufschiebend bedingt auf 
den Abschluss des Einzelvertrags abschließen, die nach Maßgabe des Betreiberver-
trags im Rahmen des Betriebs des Netzabschnitts berücksichtigt werden. 

(5) Die Bundesanstalt ordnet dem Bund und jedem Land jeweils die von ihm nach 
Maßgabe des Betreibervertrags beigestellten (§ 3, § 9 Abs. 2 Satz 1) sowie die von 
ihm gegenüber dem Betreiber nachgewiesenen (§ 9 Abs. 2 Satz 3) und von diesem 
nach Maßgabe des Betreibervertrags ausgewählten und für den Betrieb des Netzab-
schnitts verwendeten Standorte für Zwecke der Kostenverteilung zu (Bundesbasis-
stationsstandorte bzw. Landesbasisstationsstandorte). 

5. Abschnitt: Zweckvermögen und Finanzierung 

1. Unterabschnitt: Zweckvermögen und Grundsätze der Finanzierung 

§ 10 
Zweckvermögen, Buchführung, Jahresabschluss, Kassenwesen 

(1) Das nach § 9 BDBOSG zu bildende Zweckvermögen der Bundesanstalt umfasst 
insbesondere die nach § 2 Abs. 3 übernommenen Verträge, namentlich den Sys-
temliefervertrag und den Betreibervertrag, das Eigentum an Teilen der System-
technik sowie die Einrichtungsgegenstände des Verwaltungsgebäudes und das Ei-
gentum oder sonstige Nutzungsrechte der Bundesanstalt an Liegenschaften. Nicht 
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zum Zweckvermögen der Bundesanstalt gehören Liegenschaften und Übertra-
gungsstrecken, über die die beteiligten Gebietskörperschaften unmittelbar mit dem 
Betreiber Nutzungsverträge nach § 9 Abs. 4 abschließen. 

(2) Die Bundesanstalt bucht nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung. Sie 
stellt einen Jahresabschluss nach näherer Maßgabe des BDBOSG und ihrer Sat-
zung auf. 

(3) Die Bundesanstalt nutzt das Kassenwesen des Bundes und ordnet die Zahlungen 
über eine Bundeskasse an. 

(4) Ein Verkauf von Forderungen (§ 12 Abs. 3 BDBOSG) gegen eine Gebietskörper-
schaft ist nur mit ihrer Einwilligung zulässig. 

§ 11 
Grundsätze der Finanzierung 

(1) Die Kosten des Digitalfunk BOS einschließlich der Kosten der Bundesanstalt wer-
den von Bund und Ländern finanziert. Die Finanzierung erfolgt durch Spezifische 
Finanzierungsbeiträge nach den Absätzen 2 und 3, soweit Kosten dem Bund, ei-
nem oder mehreren Ländern oder dem Bund und einem oder mehreren Ländern zu-
rechenbar sind, im Übrigen durch Allgemeine Finanzierungsbeiträge nach Ab-
satz 4. Eine Refinanzierung seitens der beteiligten Gebietskörperschaften durch die 
Rechtsträger nichtstaatlicher BOS bleibt unberührt. 

(2) Jedes Land und der Bund finanzieren die auf ihre Veranlassung unmittelbar ausge-
lösten Investitionen, Betreiberentgelte und sonstigen Kosten der Bundesanstalt. 
Näheres regelt § 13. 

(3) Die Investitionen der Bundesanstalt und die Betreiberentgelte für den Aufbau und 
Betrieb der Netzabschnitte in einem Land werden, soweit sie nicht unter Absatz 2 
fallen, zwischen dem jeweiligen Land und dem Bund quotal aufgeteilt. Näheres re-
gelt § 14. 

(4) Alle Kosten, die im Rahmen des Gesamtprojekts entstehen und nicht nach Absatz 
2 oder 3 zugeordnet werden können, werden vom Bund und den Ländern anteilig 
getragen. Näheres regelt § 15. 

(5) Für die Kosten nachträglicher Änderungen des Digitalfunk BOS gelten die Absät-
ze 2 bis 4 entsprechend. 
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§ 12 
Berechnungsparameter für Finanzierungsbeiträge 

(1) Der Bund und jedes Land einigen sich auf folgende landesbezogene Quoten, für 
die Realisierung der Netzabschnitte in einem Land auf Basis des gemeinsam abge-
stimmten Mindestversorgungsstandards (Standard GAN): 

Land Bundesanteil 
in % 

Landesanteil 
in % 

Baden-Württemberg 38 62 
Bayern 41 59 
Berlin 100 0 
Brandenburg 45 55 
Bremen 80 20 
Hamburg 71 29 
Hessen 40 60 
Mecklenburg-Vorpommern 54 46 
Niedersachsen 48 52 
Nordrhein-Westfalen 49 51 
Rheinland-Pfalz 38 62 
Saarland 39 61 
Sachsen 38 62 
Sachsen-Anhalt 40 60 
Schleswig-Holstein 52 48 
Thüringen 38 62 

 

(2) Sobald der Zuschlag für die Lieferung der Systemtechnik des Digitalfunk BOS 
erfolgt und ein Betreiber beauftragt ist, ermittelt die Bundesanstalt auf der Grund-
lage einer bundesweiten Grobnetzplanung des Betreibers, die erforderliche Anzahl 
an Basisstationen für den Standard GAN und legt das Ergebnis dem Verwaltungs-
rat zur Billigung vor. Dieser beschließt mit einer Mehrheit von mindestens drei 
Vierteln der Stimmen. Aus der auf ein Land entfallenden Anzahl an Basisstationen 
errechnet die Bundesanstalt die landesbezogene Bundesbasisstationszahl (BBZ), 
die dem Bundesanteil nach Absatz 1 der Gesamtzahl der Basisstationen in einem 
Land entspricht und kaufmännisch auf eine natürliche Zahl gerundet wird. 

(3) Die BBZ ist verbindlich. Sie wird von der Bundesanstalt festgestellt. Die BBZ 
bleibt von Änderungen, die sich im Verlauf der weiteren Planung, insbesondere der 
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Feinnetzplanung und des Erst-Aufbaus ergeben, unberührt. Soweit aufgrund einer 
Anforderung des Bundes oder aufgrund einer gemeinsamen Anforderung des Bun-
des und des jeweiligen Landes zu einem späteren Zeitpunkt die Anzahl der Basis-
stationen im Land verändert wird, ist die BBZ zum Stichtag nach Absatz 5 neu 
festzustellen. 

(4) Die Bundesanstalt ermittelt aufgrund der jeweils aktuellen Grobnetzplanung des 
Betreibers, die den Stand der Abstimmung zum Versorgungsbedarf berücksichtigt, 
die Anzahl der hierfür insgesamt erforderlichen Basisstationen im Landesgebiet. 
Die Differenz zwischen der nach dem zum Ermittlungszeitpunkt aktuellen Pro-
jektstand geplanten oder realisierten Gesamtzahl der Basisstationen in einem Land 
und der BBZ gemäß Absatz 2 bildet die Landesbasisstationszahl (LBZ). Die Bun-
desanstalt erklärt die Gesamtzahl der Basisstationen in einem Land sowie die resul-
tierende LBZ für verbindlich. Die sich im Rahmen des Einzelabrufs und der kon-
kreten Beauftragung von Netzabschnitten ergebenden Veränderungen werden im 
Rahmen der Feststellung nach Absatz 5 berücksichtigt. 

(5) Die Präsidentin oder der Präsident der Bundesanstalt stellt die Gesamtzahl der Ba-
sisstationen und die LBZ für die Landesgebiete halbjährlich zu den Stichtagen 
1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres für das jeweils nächste Halbjahr verbindlich 
fest. Nach Abschluss des bundesweiten Aufbaus des Digitalfunk BOS erfolgt die 
Feststellung jährlich zum Stichtag 1. Januar mit Wirkung für das Geschäftsjahr 
nach § 10 Abs. 1 Satz 2 BDBOSG.  

2. Unterabschnitt: Einzelheiten der Finanzierung 

§ 13 
Spezifische Finanzierungsbeiträge  

(1) Der Bund finanziert die Kosten des Aufbaus und Betriebs der folgenden Bestand-
teile des Digitalfunk BOS (Investitionen und Betreiberentgelte): 

1. das Kernnetz bestehend aus den zentralen Komponenten und den Übertra-
gungsstrecken zwischen diesen Komponenten (in Abgrenzung zu den Netzab-
schnitten im Sinne von § 14) in einer Dimensionierung entsprechend den An-
forderungen an die Funkversorgungsqualität wie sie der „Verdingungsunter-
lage über die Lieferung von Systemtechnik und sonstige Leistungen bezüglich 
eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 
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1. August 2005 zugrunde liegen (GAN+X); zentrale Komponenten sind die 
Netzmanagementcenter (NMC), alle Vermittlungsstellen (MSC) einschließ-
lich der Baugruppenträger für die Aufnahme der Anschlüsse der Zugangsnet-
ze und das zentrale Kryptomanagement (Root CA); 

2. die für die Versorgung der 12-Seemeilenzone erforderlichen Netzelemente 
und 

3. die zur Versorgung des Luftraums erforderlichen Netzelemente. 

Nachträgliche Anpassungen des Kernnetzes, die aufgrund von Änderungen gegen-
über den Festlegungen für GAN+X mit Stand vom 1. August 2005 erforderlich 
werden, werden nach Absatz 2 vom jeweiligen Veranlasser getragen. 

(2) Soweit gesondert erfassbar und unmittelbar zurechenbar, finanzieren der Bund und 
jedes Land ferner diejenigen Kosten der Bundesanstalt, die aus den von ihnen (ein-
seitig) veranlassten Abrufen und nachträglichen Änderungen oder Ergänzungen 
entstehen. Hierzu gehören insbesondere die Einzelabrufe von Übergängen in Netze 
außerhalb des Digitalfunk BOS, Anbindungen von Leitstellen, Dokumentations-
schnittstellen, Schulungsleistungen und Zusatzleistungen. Soweit durch den Ein-
zelabruf von Übergängen in Netze außerhalb des Digitalfunk BOS, Anbindungen 
von Leitstellen und Dokumentationsschnittstellen Anpassungen des Kernnetzes er-
forderlich sind, fallen diese unter Absatz 1. 

(3) Veranlassen entweder mehrere Länder oder der Bund und eines oder mehrere Län-
der gemeinsam Abrufe, so finanzieren die jeweiligen Veranlasser die hieraus ent-
stehenden Kosten der Bundesanstalt anteilig. 

§ 14 
Spezifische Finanzierungsbeiträge für Netzabschnitte 

(1) Die Netzabschnitte in einem Land werden nach Maßgabe der folgenden Absätze 
vom Bund und vom Land finanziert. 

(2) Der Bund und das Land finanzieren die gesondert erfassbaren Investitionen und 
Betreiberentgelte für die Basisstationen auf Bundes- oder Landesbasisstations-
standorten nach § 9 Abs. 5 und ihrer Anbindungen an Vermittlungsstellen, soweit 
diese Kosten eindeutig zuzuordnen sind. Bei netz- und ringförmigen Anbindungen 
werden die Kosten dieser Anbindungen nach Absatz 3 aufgeteilt. 

(3) Soweit mehrere Basisstationen über ring- oder netzartige Übertragungsstrecken an 
eine Vermittlungsstelle angebunden werden, finanzieren Bund und Länder für die 
Übertragungsstrecken innerhalb des Rings oder Netzes jeweils denjenigen Anteil, 
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der dem Anteil der Basisstationen auf ihnen nach § 9 Abs. 5 zugeordneten BS-
Standorten an der Gesamtzahl der Basisstationen entspricht, die über den jeweili-
gen Ring oder das jeweilige Netz insgesamt angebunden werden. Ein etwaig 
verbleibender Kostenanteil für die Anbindung der nicht nach § 9 Abs. 5 zugeord-
neten Basisstationen innerhalb des Rings oder Netzes wird nach Absatz 4 finan-
ziert. 

(4) Alle Kosten, die nicht nach den vorstehenden Absätzen unmittelbar dem Bund o-
der dem Land zugeordnet werden können, finanzieren beide anteilig. Dies gilt ins-
besondere für die Kosten von Basisstationen und Standorten, die nicht nach § 9 
Abs. 5 dem Bund oder dem betreffenden Land zugeordnet sind, die Kosten ihrer 
Anbindung und den verbleibenden Kostenanteil bei ring- und netzförmigen Anbin-
dungen nach Abs. 3. Soweit es in einem Land nur einen Netzabschnitt gibt, 
bestimmen sich die Kostenanteile nach dem Verhältnis, in dem die Differenz zwi-
schen der BBZ und der Zahl der Bundesbasisstationsstandorte nach § 9 Abs. 5 zu 
der Differenz zwischen der LBZ und der Zahl der Landesbasisstationsstandorte 
nach § 9 Abs. 5 steht. Soweit es in einem Land mehrere Netzabschnitte gibt, 
bestimmen sich die Kostenanteile nach dem Verhältnis, in dem die Differenz zwi-
schen der vom Bund nach § 9 Abs. 3 festgelegten Anzahl der BS-Standorte und der 
Zahl der ihm nach § 9 Abs. 5 zugeordneten BS-Standorte im Netzabschnitt zu der 
Differenz zwischen der vom Land nach § 9 Abs. 3 Satz 5 übernommenen Anzahl 
der BS-Standorte und der Zahl der dem Land nach § 9 Abs. 5 im Netzabschnitt zu-
geordneten BS-Standorte steht. § 12 Abs. 5 gilt für die Kostenanteile entsprechend. 

§ 15 
Finanzierung sonstiger Kosten (Allgemeine Finanzierungsbeiträge) 

(1) Bund und Länder finanzieren anteilig 

1. die Kosten der Bundesanstalt; hierzu gehören insbesondere Miet-, Personal-, 
und allgemeine Verwaltungskosten sowie alle sonstigen bei der Bundesanstalt 
anfallenden Kosten; 

2. die Kosten der Testplattform; 

3. die Entgelte für die Basisbetriebsleistungen, die gemeinschaftlich für den 
Bund und alle Länder erbracht werden; Basisbetriebsleistungen sind das Pro-
jekthandbuch, das Sicherheitskonzept, das übergreifende Netzdesign und die 
gesamtheitliche Planung, das Service-Level-Monitoring und das Service-
Level-Berichtswesen, die Dokumentation sowie die Bereitstellung des Nut-
zersupports; 
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4. Entgelte für sonstige Leistungen, die aufgrund Verwaltungsratsbeschluss im 
Gesamtinteresse abgerufen werden; 

5. sämtliche sonstigen Kosten, die weder nach § 13 von dem Bund oder einem 
Land noch nach § 14 von dem Bund und einem oder mehreren Ländern zu fi-
nanzieren sind und für die keine abweichende Finanzierungsvereinbarung mit 
der Bundesanstalt getroffen worden ist. 

(2) Nach dem Beitritt aller Länder beträgt der Finanzierungsanteil des Bundes 30 vom 
Hundert und werden die restlichen 70 vom Hundert zwischen allen Ländern nach 
Absatz 3 aufgeteilt. Vor dem Beitritt aller Länder zu diesem Abkommen richten 
sich die Finanzierungsanteile des Bundes und der Länder, die das Abkommen be-
reits unterzeichnet haben, nach dem Verhältnis der auf sie nach Beitritt aller Län-
der nach Satz 1 entfallenden Finanzierungsanteile zueinander. Die Präsidentin oder 
der Präsident stellt zu Beginn des Geschäftsjahres und bei Beitritt eines Landes die 
sich nach Satz 1 und 2 ergebenden Anteile von Bund und Ländern fest. 

(3) Das Anteilsverhältnis unter allen Ländern nach Absatz 2 Satz 1 wird zu zwei Drit-
teln nach dem Verhältnis ihrer Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem 
Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl errechnet (Königsteiner Schlüssel). Als Steuer-
einnahmen gelten die im Länderfinanzausgleich zugrunde gelegten Steuereinnah-
men der Länder. Die Steuereinnahmen erhöhen und vermindern sich um die Beträ-
ge, welche die Länder im Rahmen des Länderfinanzausgleichs von anderen Län-
dern erhalten oder an andere Länder abführen. Maßgebend sind die Steuereinnah-
men und die vom Statistischen Bundesamt für den 30. Juni festgestellte Bevölke-
rungszahl des dem Rechnungsjahr zwei Jahre vorhergehenden Rechnungsjahres. 

(4) Ein Land, das diesem Verwaltungsabkommen erst nach seinem Inkrafttreten bei-
tritt (§ 22 Abs. 1), hat einen einmaligen Finanzierungsbeitrag zu den seit dem In-
krafttreten bis zu dem Beitritt des Landes entstandenen Kosten nach Absatz 1 an 
die Bundesanstalt zu leisten, der seiner Quote nach Absatz 2 entspricht. Die Höhe 
des einmaligen Finanzierungsbeitrags wird durch die Präsidentin oder den Präsi-
denten ermittelt und durch den Verwaltungsrat zusammen mit dem nächstfolgen-
den Wirtschaftsplan festgestellt. Der einmalige Finanzierungsbeitrag erhöht den 
Allgemeinen Finanzierungsbeitrag des beitretenden Landes für das betreffende Ge-
schäftsjahr und reduziert die Allgemeinen Finanzierungsbeiträge der Gebietskör-
perschaften, die das Verwaltungsabkommen vor diesem Land unterzeichnet haben, 
entsprechend der für sie jeweils vor dem Beitritt geltenden Quoten nach Absatz 2 
Satz 1. 

(5) Der Verwaltungsrat kann mit den Stimmen aller Länder, die dieses Verwaltungs-
abkommen unterzeichnet haben, die auf diese Länder entfallenden Finanzierungs-
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anteile nach Absatz 2 Satz 1 und 2, jedoch nicht die Finanzierungsanteile des Bun-
des und der noch nicht beigetretenen Länder, neu, insbesondere auch nach einem 
anderen Maßstab als dem Königsteiner Schlüssel nach Absatz 3, verteilen. Ein sol-
cher Beschluss kann bis zur Feststellung des Wirtschaftsplans getroffen werden 
und muss zugleich eine der neuen Kostenverteilung entsprechende Aufteilung der 
Stimmen der betroffenen Länder im Verwaltungsrat nach § 6 Abs. 5 festlegen. Er 
wird ab dem Geschäftsjahr, für das der Wirtschaftsplan gilt, wirksam. 

(6) Die voraussichtlichen Allgemeinen Finanzierungsbeiträge für ein Geschäftsjahr 
werden im Wirtschaftsplan nach dem bei seiner Feststellung aktuellen Kostenver-
teilungsschlüssel festgelegt. Hierbei sind die investiven Anteile auszuweisen. 

§ 16 
Kosten des Rückbaus von Netzbestandteilen 

(1) Über die Aufteilung der Kosten von Rückbaumaßnahmen entscheidet der Verwal-
tungsrat.  

(2) Soweit kein Beschluss nach Absatz 1 zustande kommt, gilt: 

a) Die Kosten von Rückbaumaßnahmen von nach § 9 Abs. 5 zugeordneten 
Standorten trägt diejenige Gebietskörperschaft, welcher der Standort zugeord-
net ist. 

b) Im Übrigen gelten die für den Aufbau und Betrieb maßgeblichen Kostenver-
teilungsregelungen (§§ 13 bis 15) für den Rückbau von Netzbestandteilen ent-
sprechend.  

§ 17 
Kostentragung bei Kostenerhöhungen und im Haftungsfall 

(1) Für Kostenerhöhungen oder Schäden der Bundesanstalt, des Bundes oder eines 
Landes, die von dem Bund oder einem Land schuldhaft verursacht worden sind, 
haftet diejenige Gebietskörperschaft, welche die Kostenerhöhung oder den Scha-
den zu vertreten hat. 

(2) Kostenerhöhungen oder Schäden der Bundesanstalt, des Bundes oder eines Landes, 
die von der Bundesanstalt zu vertreten sind, finanziert der Bund als Träger der An-
staltslast, soweit die kostenerhöhenden Handlungen oder die Schäden nicht auf ei-
nen Verwaltungsratsbeschluss beruhen und nicht durch einen Verwaltungsratsbe-
schluss hätten abgewendet werden können. Kostenerhöhende Handlungen oder 
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Schäden, die durch einen Verwaltungsratsbeschluss hätten abgewendet werden 
können, liegen nicht vor, wenn der Verwaltungsrat keine Kenntnis von den Kos-
tenerhöhung begründenden oder schädigenden Umständen hatte. 

(3) Kostenerhöhungen oder Schäden der Bundesanstalt, des Bundes oder eines Landes, 
die auf einem Verwaltungsratsbeschluss beruhen oder durch einen Verwaltungs-
ratsbeschluss hätten abgewendet werden können, werden nach dem Schlüssel für 
die Allgemeinen Finanzierungsbeiträge (§ 15 Abs. 2) von dem Bund und den Län-
dern finanziert. Die Allgemeinen Finanzierungsbeiträge erhöhen sich entspre-
chend. 

(4) Sonstige Kostenerhöhungen oder Schäden der Bundesanstalt, des Bundes oder ei-
nes Landes – insbesondere solche, die nicht von der Bundesanstalt, dem Bund oder 
einem Land zu vertreten sind – werden entsprechend den für Aufbau und Betrieb 
maßgeblichen Kostenverteilungsregelungen (§§ 13 bis 15) finanziert. 

(5) Soweit die Bundesanstalt von dem Betreiber oder von sonstigen Dritten Schaden-
ersatzleistungen, Vertragsstrafenzahlungen oder sonstige Regressleistungen erhält, 
werden diese ihrem jeweiligen vertraglichen oder gesetzlichen Zweck gemäß zum 
Ausgleich der Schäden der Bundesanstalt verwendet. Soweit solche Zahlungen o-
der Leistungen einem Einzelvertrag unmittelbar zugeordnet werden können, der 
aufgrund eines Einzelabrufs einer oder mehrerer Gebietskörperschaften abge-
schlossen worden ist, reduzieren diese Zahlungen oder Leistungen grundsätzlich 
die Spezifischen Finanzierungsbeiträge der betreffenden Gebietskörperschaft oder 
Gebietskörperschaften für den jeweiligen Einzelabruf. Die Verrechnung erfolgt mit 
dem jeweils nächsten fälligen Spezifischen Finanzierungsbeitrag. Der Verwal-
tungsrat kann im Einzelfall eine abweichende Verwendung oder Verrechnung be-
schließen, wenn dies durch besondere Umstände sachlich gerechtfertigt erscheint, 
insbesondere wenn sich die anspruchsbegründenden Umstände oder deren finan-
ziellen Folgen nicht auf den Einzelabruf der betreffenden Gebietskörperschaften 
beschränken. 

3. Unterabschnitt: Mittelbereitstellung und Abrechnung 

§ 18 
Mittelbereitstellung 

(1) Bund und Länder stellen zu Beginn eines Geschäftsjahres der Bundesanstalt alle 
nach dem Wirtschaftsplan oder aufgrund von Einzelabrufen vorgesehenen Mittel 
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für die Allgemeinen und Spezifischen Finanzierungsbeiträge bereit und ermächti-
gen die Bundesanstalt, die bereitgestellten Mittel je nach dem Finanzierungsbedarf 
der Bundesanstalt in Anspruch zu nehmen. Die Gebietskörperschaften erteilen der 
Bundesanstalt die Ermächtigung, die entsprechenden Beträge über eine Bundes-
kasse bei den Landeskassen zum jeweiligen Fälligkeitstermin einzuziehen (Ein-
zugsermächtigungsverfahren). Die Bundesanstalt kündigt den Lastschrifteinzug 
mindestens eine Woche im Voraus gegenüber der jeweiligen Gebietskörperschaft 
an. 

(2) Die endgültigen Allgemeinen und Spezifischen Finanzierungsbeiträge werden jah-
resbezogen nach Aufstellung des Jahresabschlusses durch die Präsidentin oder den 
Präsidenten der Bundesanstalt und dessen Billigung durch den Verwaltungsrat 
(Feststellung des Jahresabschlusses) festgesetzt und abgerechnet. Hierbei sind die 
geleisteten Vorauszahlungen sowie auf Verlangen Personalaufwendungen nach § 7 
Abs. 4 in Abzug zu bringen. 

(3) Über- und Minderzahlungen gegenüber dem sich aus dem Jahresabschluss erge-
benden Finanzbedarf werden im nächsten Geschäftsjahr ausgeglichen. 

(4) Die Bundesanstalt übersendet an den Bund und die Länder zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt, spätestens bis zum 31. März den Entwurf des Wirtschaftsplans für das 
folgende Geschäftsjahr. 

§ 19 
Sonstige Bestimmungen 

(1) Die Bundesanstalt kann zur Durchsetzung der ihr zustehenden Ansprüche auf Spe-
zifische Finanzierungsbeiträge und Allgemeine Finanzierungsbeiträge gegen säu-
mige Gebietskörperschaften gerichtlich vorgehen. 

(2) Der Bund und die Länder können keine Zurückbehaltungsrechte gegen die Zah-
lungsansprüche der Bundesanstalt geltend machen. Eine Aufrechnung ist ausge-
schlossen. 

(3) Die Bundesanstalt übersendet dem Bund und den Ländern Rechnungsnachweise 
als Beleg über ihre Finanzierungsbeiträge. 
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6. Abschnitt: Sonstiges 

§ 20  
Kündigung, Beendigung, Laufzeit 

(1) Dieses Abkommen gilt für unbestimmte Zeit. Es kann mit einer Frist von sechs 
Monaten zum Jahresende, frühestens zum Ende der Laufzeit des Betreibervertrags 
– bei Ausübung der Verlängerungsoption frühestens zum Ende der verlängerten 
Vertragslaufzeit – gekündigt werden. Die Kündigung erfolgt durch schriftliche Er-
klärung gegenüber dem Bundesministerium des Innern und führt zur Beendigung 
dieses Abkommens in Bezug auf die kündigende Vertragspartei. Zwischen den üb-
rigen Vertragsparteien gilt das Abkommen fort. 

(2) Im Falle der Kündigung soll der Verwaltungsrat versuchen, mit der kündigenden 
Gebietskörperschaft eine einvernehmliche Regelung über die Folgen der Kündi-
gung, insbesondere über Folgekosten, das Ob und gegebenenfalls das Wie einer 
Vermögensauseinandersetzung oder eines Wertausgleichs, zu treffen. Soweit keine 
Einigung erreicht wird, ist die kündigende Gebietskörperschaft berechtigt und ver-
pflichtet, Teile der Systemtechnik unentgeltlich zu übernehmen. Mit der Übernah-
me des Eigentums verpflichtet sich die kündigende Gebietskörperschaft, die Kos-
ten des Rückbaus zu tragen und soweit nicht der Betreiber oder ein Dritter bereits 
zum Rückbau verpflichtet ist, den erforderlichen Rückbau durchzuführen. Die 
Bundesanstalt soll der kündigenden Gebietskörperschaft den Teil der Systemtech-
nik in den Netzabschnitten ihres Gebiets übereignen, der ihrem Finanzierungsanteil 
hieran entspricht. Welche Gegenstände übereignet werden, bestimmt die Bundes-
anstalt. Sie soll grundsätzlich vorrangig diejenigen Teile der Systemtechnik über-
eignen, die auf Standorten errichtet worden sind, für welche die kündigende Ge-
bietskörperschaft Nutzungsverträge nach § 9 Abs. 4 abgeschlossen hat. Die kündi-
gende Gebietskörperschaft kann eine Übereignung nicht verlangen, wenn sie die 
Funktion des verbleibenden Digitalfunk BOS beeinträchtigen würde. 

(3) Die Verpflichtung zur Beteiligung an den Kosten eines etwaigen späteren Rück-
baus nach § 16 besteht auch im Falle einer Kündigung fort. Soweit eine kündigen-
de Gebietskörperschaft mit der Übernahme des Eigentums nach Absatz 2 Sätze 2 
bis 7 die Verpflichtung und Kostentragung für einen späteren Rückbau der betref-
fenden Systemtechnik trifft, ist dies zu berücksichtigen. 
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§ 21 
Auflösung der Bundesanstalt 

Das Bundesministerium des Innern wird die Auflösung der Bundesanstalt nur im Ein-
vernehmen mit zwei Dritteln der Länder, die dieses Abkommen unterzeichnet haben, 
betreiben. Die Verteilung des Vermögens der Bundesanstalt erfolgt nach dem Verhält-
nis der von Bund und Ländern jeweils aufgebrachten investiven Mittel. Für die Auflö-
sung der Bundesanstalt bedarf es eines Bundesgesetzes. 

§ 22 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Abkommen tritt in Kraft, wenn es durch den Bund und zehn Länder unter-
zeichnet und das BDBOSG in Kraft getreten ist. Die anderen Länder können die-
sem Abkommen durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Bundesministerium 
des Innern, jeweils mit Wirkung zum nächsten Monatsanfang, beitreten. Das Bun-
desministerium des Innern informiert die Länder unverzüglich mittels Übersen-
dung einer Abschrift über die Beitritte. 

(2) Die Länder benennen unverzüglich nach Inkrafttreten dieses Abkommens dem 
Bundesministerium des Innern ihr Mitglied und ihr stellvertretendes Mitglied im 
Verwaltungsrat. Die Präsidentin oder der Präsident der Bundesanstalt beruft den 
Verwaltungsrat unverzüglich nach Inkrafttreten dieses Abkommens ein. 

(3) Die Mitnutzung des Netzes nach § 4 Abs. 2 durch Länder, die dem Abkommen 
noch nicht beigetreten sind, kann auf der Grundlage einer gesonderten Vereinba-
rung mit der Bundesanstalt erfolgen. 

(4) Mit seinem Inkrafttreten geht dieses Abkommen im Verhältnis der dem Abkom-
men jeweils beigetretenen Parteien zueinander den Regelungen der Dachvereinba-
rung vor. Sobald alle Länder diesem Abkommen beigetreten sind, gilt die Dach-
vereinbarung als aufgehoben. 

(5) Die ab dem Inkrafttreten des BDBOSG und vor dem Inkrafttreten dieses Abkom-
mens entstehenden Kosten nach § 15 Abs. 1 werden im Rahmen der ersten Erhe-
bung der Allgemeinen Finanzierungsbeiträge nach Inkrafttreten dieses Abkom-
mens berücksichtigt. 
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§ 23 
Haushaltsvorbehalt  

Alle haushaltswirksamen Maßnahmen aus der Durchführung dieses Abkommens unter-
liegen dem Vorbehalt, dass in den jeweiligen Haushalten des Bundes und der Länder 
die entsprechenden Ermächtigungen (bzgl. Ausgabemittel und Verpflichtungen) einge-
stellt werden. 
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Anlage zum Abkommen 
 

 
Vorläufige Einführungsplanung 

(„Roll-out-Planung“) 
 

Stand: 25. Juli 2005 
 
 

 
Beginn der Einführung (des sog. Roll-out) des Digitalfunk BOS im Sinne der nachste-
henden Tabelle ist der Abschluss des Einzelvertrags für den jeweiligen Netzabschnitt. 
Ende der Einführung des Digitalfunk BOS im Sinne der nachstehenden Tabelle ist die 
Erklärung der Funktionsbereitschaft des jeweiligen Netzabschnitts. Das Kernnetz wird 
in den Netzabschnitten zeitlich parallel eingeführt. 

 
Nr. BL geographischer Bereich Startbereich (optional) Beginn1 Ende2 

1 SL gesamtes Bundesland  I / 2007 II / 2010 

2 BW RB Stuttgart  I / 2007 II / 2010 
3 BW RB Karlsruhe  I / 2009 II / 2010 
4 BW RB Freiburg  I / 2010 II / 2010 

5 BW RB Tübingen  I / 2008 II / 2010 

6 NI 

PD Lüneburg mit den Krei-
sen/Städten: 
Stade 
Rotenburg 
Soltau-Fallingbostel 
Winsen-Luhe 
Lüneburg 
Uelzen 
Lüchow-Dannenberg und Celle 

Lk Lüchow-Dannenberg II / 2006 I / 2007 

7 NI 

PD Oldenburg mit den Krei-
sen/Städten: 
Cuxhaven 
Osterholz-Scharmbeck 
Verden 
Diepholz 
Delmenhorst 
Oldenburg-Land 
Oldenburg-Stadt 
Wesermarsch 
Ammerland 
Friesland 
Wilhelmshaven 
Wittmund 

Lk Cuxhaven II / 2007 I / 2008 
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Nr. BL geographischer Bereich Startbereich (optional) Beginn1 Ende2 

8 NI 

PD Osnabrück mit den Krei-
sen/Städten: 
Aurich 
Emden 
Leer 
Emsland 
Cloppenburg Vechta 
Osnabrück-Land 
Osnabrück-Stadt 
Grafschaft Bentheim 

Lk Cloppenburg II / 2008 II / 2008 

9 NI 

PD Braunschweig mit den Krei-
sen/Städten: 
Gifhorn 
Wolfsburg 
Peine 
Salzgitter 
Braunschweig 
Wolfenbüttel 
Helmstedt 
Goslar 

Lk Gifhorn I / 2009 I / 2009 

10 NI PD Hannover mit der Region    
Hannover  I / 2009 I / 2009 

11 NI 

PD Göttingen mit den Krei-
sen/Städten: 
Nienburg 
Schaumburg 
Hameln-Pyrmont 
Holzminden 
Hildesheim 
Northeim 
Osterode-Harz 
Göttingen 

Lk Nienburg II / 2009 I / 2010 

12 SN Regierungsbezirk Leipzig   Stadt Leipzig I / 2007 I / 2008 
13 SN Regierungsbezirk Dresden  I / 2008 I / 2009 
14 SN Regierungsbezirk Chemnitz  I / 2009 I / 2010 

15 TH 

Stadt Erfurt 
Sömmerda 
Stadt Jena 
LK Weimarer Land 
Stadt Weimar 
Saale-Holzland-Kreis 
Stadt Gera 
LK Altenburger Land 
LK Greiz 

 I / 2008 II / 2008 

16 TH 

LK Nordhausen 
LK Eichsfeld 
Unstrut-Hainich-Kreis 
Kyffhäuserkreis 
LK Gotha 
nördlicher Wartburgkreis(1/2) 
Stadt Eisenach 
Ilm-Kreis 

 II / 2008 I / 2009 
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Nr. BL geographischer Bereich Startbereich (optional) Beginn1 Ende2 

17 TH 

Stadt Suhl 
LK Schmalkalden-Meiningen 
LK Hildburghausen 
südlicher Wartburgkreis (2/2) 
LK Saalfeld-Rudolstadt 
Saale-Orlakreis 
Landkreis Sonneberg 

 I / 2009 II / 2009 

18 RP 

Bereich Nord 
Kreisfreie Städte: 
Koblenz 
Landkreise: 
Altenkirchen 
Ahrweiler 
Montabaur (Westerwaldkreis) 
Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) 
Neuwied 
Mayen-Koblenz 
Cochem-Zell 
Bitburg-Prüm 
Daun 

 II / 2007 II / 2008 

19 RP 

Bereich Mitte 
Kreisfreie Städte: 
Trier 
Mainz 
Worms 
Landkreise: 
Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) 
Trier-Saarburg 
Birkenfeld 
Bad Kreuznach 
Mainz-Bingen 
Alzey-Worms 
Kirchheim-Bolanden (alt: Don-
nersberg) 
Bernkastel-Wittlich 

 II / 2008 II / 2009 

20 RP 

Bereich Süd 
Kreisfreie Städte: 
Frankenthal 
Ludwigshafen 
Neustadt a.d.W. 
Landau 
Pirmasens 
Speyer 
Kaiserslautern 
Zweibrücken 
Landkreise:  
Bad Dürkheim 
Germersheim 
Kaiserslautern 
Kusel 
Südliche Weinstraße 
Rhein-Pfalz-Kreis 
Südwestpfalz 

 II / 2009 II / 2010 
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Nr. BL geographischer Bereich Startbereich (optional) Beginn1 Ende2 

21 MV 

Kreis / kreisfreie Städte: 
OVP 
UER 
HGW 
NVP 
HST 
RÜG 
MÜR 
MST 
DM 
NBG 

 II / 2008 I / 2009 

22 MV 
Kreis / kreisfreie Städte: 
HRO, DBR, GÜ, NWM, LWL, 
PCH, SN, HWI 

 II / 2009 I / 2010 

23 SH 

Landeshauptstadt Kiel 
Stadt Neumünster 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Kreis Plön 

 I / 2007 I / 2007 

24 SH 
Stadt Flensburg 
Kreis Schleswig-Flensburg 
Kreis Nordfriesland 

 I / 2007 I / 2007 

25 SH 

Hansestadt Lübeck 
Kreis Hzgt.-Lauenburg 
Kreis Ostholstein 
Kreis Storman 

 II / 2007 II / 2007 

26 SH 

Kreis Steinburg 
Kreis Dithmarschen 
Kreis Pinneberg 
Kreis Segeberg 

 I / 2008 I / 2008 

27 NW 

Regierungsbezirk Köln 
mit der AP und den KPB 
PP Aachen 
PP Bonn 
PP Köln 
PP Leverkusen 
LR Bergisch-Gladbach 
LR Düren 
LR Euskirchen 
LR Gummersbach 
LR Heinsberg 
LR Rhein-Erft-Kreis 
LR Siegburg 

 II / 2006 I / 2007 

28 NW 

Regierungsbezirk Düsseldorf 
mit der AP und den KPB                 
PP Düsseldorf mit  
PP Mönchen Gladbach 
PP Wuppertal 
LR Mettmann 
LR Neuss 
LR Viersen 

 I / 2007 II / 2007 
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Nr. BL geographischer Bereich Startbereich (optional) Beginn1 Ende2 

29 NW 

PP Essen mit 
PP Duisburg 
PP Krefeld 
PP Mülheim/Ruhr 
PP Oberhausen 
LR Kleve 
LR Wesel 

 II / 2007 I / 2008 

30 NW 

Regierungsbezirk Arnsberg 
mit der AP und den KPB 
PP Dortmund 
PP Bochum 
PP Hagen 
PP Hamm 
PP Unna 
LR Ennepe-Ruhr-Kreis 
LR Hochsauerlandkreis 
LR Märkischer Kreis 
LR Olpe 
LR Siegen 
LR Soest 

 I / 2008 II / 2008 

31 NW 

Regierungsbezirk Münster 
mit der AP und den KPB 
PP Münster 
PP Gelsenkirchen 
PP Recklinghausen 
LR Borken 
LR Coesfeld 
LR Steinfurt 
LR Warendorf 

 II / 2008 I / 2009 

32 NW 

Regierungsbezirk Detmold 
mit der AP und den KPB 
PP Bielefeld 
LR Detmold 
LR Gütersloh 
LR Herford 
LR Höxter 
LR Minden 
LR Paderborn 

 I / 2009 II / 2009 

33 BY Regierungsbezirk Oberbayern   I / 2007 II / 2007 

34 BY München                                       
mit Landkreis München  II / 2007 II / 2007 

35 BY Regierungsbezirk Schwaben        
Regierungsbezirk Niederbayern  I / 2008 II / 2008 

36 BY Regierungsbezirk Oberpfalz 
Regierungsbezirk Oberfranken  II / 2008 I / 2009 

37 BY Regierungsbezirk Mittelfranken  I / 2009 II / 2009 

38 BY Regierungsbezirk Unterfranken  II / 2009 I / 2010 
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Nr. BL geographischer Bereich Startbereich (optional) Beginn1 Ende2 

39 ST 

PD Magdeburg mit 
- Stadt Magdeburg 
- LK Schönebeck 
 
PD Halle mit 
- Stadt Halle 
- Saalkreis 
 
PD Dessau mit 
- Stadt Dessau 
- LK Anhalt-Zerbst 
- LK Wittenberg 
- LK Bitterfeld 
- LK Köthen 
- LK Bernburg 
 
PD Stendal mit 
- LK Stendal 
- Altmarkkreis Salzwedel 
- LK Jerichower Land 
- Ohrekreis 

Stadt Magdeburg I /2007 
 

II /2007 
 

40 ST 

PD Merseburg mit 
- LK Merseburg-Querfurt 
- Burgenlandkreis 
- LK Weißenfels 
- LK Sangerhausen 
- LK Mansfelder Land 
 
PD Halberstadt mit 
- LK Halberstadt 
- Bördekreis 
- LK Quedlinburg 
- LK Aschersleben-Staßfurt 
- LK Wernigerode 

Stadt Merseburg I /2008 II / 2008 

41 HH Staatsgebiet Hamburg  II / 2006 I / 2007 

42 HB Bremen  II / 2007 I / 2008 
43 BB Land Brandenburg  I / 2008 II / 2008 
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Nr. BL geographischer Bereich Startbereich (optional) Beginn1 Ende2 

44 HE 

Stadt Frankfurt  
Stadt Offenbach  
Main-Kinzig-Kreis  
LK Offenbach 
Stadt Wiesbaden 
Hochtaunuskreis 
LK Limburg-Weilburg 
Main-Taunus-Kreis 
Rheingau-Taunus-Kreis 
Stadt Darmstadt 
LK Bergstraße 
LK Groß-Gerau 
LK Darmstadt-Dieburg 
Odenwaldkreis 
Landkreis Gießen 
Lahn-Dillkreis 
LK Marburg Biedenkopf 
Wetteraukreis 
Stadt Kassel 
LK Kassel 
Schwalm-Eder-Kreis 
LK Waldeck-Frankenberg 
Werra-Meißner-Kreis 
LK Hersfeld-Rotenburg 
Landkreis Fulda 
Vogelsbergkreis 
 

Stadt Frankfurt a.M. 
und  
Stadt Kassel 

I / 2007 II / 2008 

45 BE Berlin  II / 2006 I / 2007 

 
 
 
Anmerkungen: 
1 Beginn der Errichtungsphase (Abschluss des Einzelvertrags Kernnetz/ 

Netzabschnitt). 
2 Erklärung der Funktionsbereitschaft eines Netzabschnitts/des Kernnetzes 

(Kernnetz: mit Aufnahme des Wirkbetriebs des letzten Netzabschnitts). 

 
Legende: 
I = Erste Jahreshälfte eines Kalenderjahrs. 
II = Zweite Jahreshälfte eines Kalenderjahrs. 
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Die 
Staatssekretäre und Staatsräte 

von Bund und Ländern 
im Projekt Digitalfunk BOS 

 

legen heute den vorstehenden Text des 

 

Verwaltungsabkommens 
über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern 

beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und 
Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) 
in der Bundesrepublik Deutschland 

 

vorläufig fest 

und dokumentieren dies durch die Unterzeichnung mit ihren Initialen. 

 

Berlin, den 11. Mai 2006 

 

 

Für die 
Bundesrepublik Deutschland 

 

Für das Land 
Baden-Württemberg 

 

Für den Freistaat 
Bayern 
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Für das Land 
Berlin 

 

Für das Land 
Brandenburg 

 

Für die Freie Hansestadt 
Bremen 

 

Für den Senat der Freien 
und Hansestadt Hamburg 

 

Für das Land 
Hessen 

 

Für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern 

 

Für das Land 
Niedersachsen 

 

Für das Land 
Nordrhein-Westfalen 

 

Für das Land 
Rheinland-Pfalz 

 

Für das 
Saarland 
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Für den Freistaat 
Sachsen 

 

Für das Land 
Sachsen-Anhalt 

 

Für das Land 
Schleswig-Holstein 

 

Für den Freistaat 
Thüringen 

 

 
 



 - 36 - 
 

 
 

……......................, den .......................... 

Für die Bundesrepublik Deutschland 

 

 

 

 

 

Der Bundesminister des Innern 

 

 

 

 

 

 

 

……......................, den .......................... 

Für das Land Baden-Württemberg 

 

 

 

 

 

Das Land Baden-Württemberg, 

vertreten durch den Innenminister 
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……......................, den .......................... 

Für den Freistaat Bayern 

 

 

 

 

Der Freistaat Bayern, vertreten durch den 

Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch den 

Staatsminister des Innern 

 

 

 

 

 

 

……......................, den .......................... 

Für das Land Berlin 

 

 

 

 

Der Senator für Inneres 
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……......................, den .......................... 

Für das Land Brandenburg 

 

 

 

 

Der Ministerpräsident, 

vertreten durch den Minister des Innern 

 

 

 

 

 

 

 

……......................, den .......................... 

Für die Freie Hansestadt Bremen 

 

 

 

 

Die Freie Hansestadt Bremen, 

vertreten durch den 

Senator für Inneres und Sport 
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……......................, den .......................... 

Für den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 

 

 

 

 

Der Präses der Behörde für Inneres 

 

 

 

 

 

 

 

 

……......................, den .......................... 

Für das Land Hessen 

 

 

 

 

Das Land Hessen, vertreten durch den 

Hessischen Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch 

den Hessischen Minister 

des Innern und für Sport 
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……......................, den .......................... 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

 

 

Für den Ministerpräsidenten 

Der Innenminister 

 

 

 

 

 

 

……......................, den .......................... 

Für das Land Niedersachsen 

 

 

 

 

 

 

Für den Ministerpräsidenten 

Der Minister für Inneres und Sport 
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……......................, den .......................... 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

 

Namens des Ministerpräsidenten 

Der Innenminister 

 

 

 

 

 

 

……......................, den .......................... 

Für das Land Rheinland- Pfalz 

 

 

 

 

 

 

In Vertretung des Ministerpräsidenten 

Der Minister des Innern und für Sport 
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……......................, den .......................... 

Für das Saarland 

 

 

 

 

Das Saarland vertreten durch den Ministerpräsidenten, 

dieser vertreten durch 

die Ministerin für Inneres, Familie, Frauen und Sport 

 

 

 

 

 

……......................, den .......................... 

Für den Freistaat Sachsen 

 

 

 

 

 

 

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch den 

Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch den 

Staatsminister des Innern 



 - 43 - 
 

 

 

……......................, den .......................... 

Für das Land Sachsen-Anhalt 

 

 

 

 

Das Land Sachsen- Anhalt, vertreten durch den 

Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch den 

Minister des Innern 

 

 

 

 

 

……......................, den .......................... 

Für das Land Schleswig- Holstein 

 

 

 

 

 

 

Für den Ministerpräsidenten 

Der Innenminister 
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……......................, den .......................... 

Für den Freistaat Thüringen 

 

 

 

 

Der Innenminister 
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